

Eigenerklärung (Motorsägenschein)


Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse zur Ausführung von Motorsägenarbeiten 


Die mit einer Motorsäge auszuführenden Arbeiten müssen gemäß Arbeitsschutzgesetz und der Unfallverhütungsvorschiften durch Personen erfolgen, die persönlich und fachlich geeignet sind. Der Nachweis der fachlichen Eignung kann durch eine entsprechende Berufsausbildung (z.B. Forstwirt) oder durch Fortbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Motorsägenlehrgang AS-Baum I oder gleichwertig) erbracht werden, in denen die den auszuführenden Arbeiten entsprechenden Grund- und Fachkenntnisse (z.B. zur Schutzausrüstung: bestehend aus Motorsägenhelm mit Gehörschutz und Visier, Arbeitshandschuhe, Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe etc.) vermittelt wurden.
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) gibt den geforderten Mindestumfang der Motorsägen-Ausbildung in der DGUV Information 214-059 vor.



|_|   	Ich/Wir erklären, dass wir die erforderliche Qualifikation zur Ausführung von Motorsägenarbeiten besitzen. 
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir auf gesonderte Anforderung einen Qualifikationsnachweis meines/unseres zu benennenden Verantwortlichen für die Ausführung von Motorsägenarbeiten unverzüglich, spätestens jedoch bis vor Baubeginn vorlegen. 






Mit der elektronischen Abgabe des Angebotes auf der Vergabeplattform gilt dieses als unterschrieben. Auf das Formular 312_322 wird hingewiesen. Sofern die Vergabestelle ausnahmsweise die Abgabe des Angebotes in Schriftform zugelassen hat, muss das Angebot hier unterschrieben werden.
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